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6.3 Dachform
Die Bauten sind mit Sattel— oder Krüppeiwaimdächern zu er
stellen. Abweichende Dachformen sind gestattet, sofern sie
architektonisch begründet sind.
Minimale Dachneigung 25 Grad.

§ 7 Erschliessung
Die Fahrverkehrserschliessung ist nur im Bereich der im
Gestaltungsplan bezeichneten Flächen zulässig. Diese
Flächen sind als öffentliches Eigentum auszuscheiden. In
nerhalb des Geltungsbereiches sind alle Privaterschlies—
sungsanlagen von den Grundeigentümern zu erstellen und zu
unterhalten.

Es ist auf eine behindertengerechte Ausgestaltung der Er
schliessungsanlagen und der Uebergangsbereiche zu den Erd—
geschossen zu achten. Architektonische Barrieren und Hin
dernisse für Behinderte sind zu vermeiden.

§ 8 Abstellplätze
Die erforderliche Anzahl Parkplätze wird im Baugesuchsver—
fahren festgelegt. Sie richtet sich nach § 42 KBR.

§ 9 Ausnahmen
Die Baukommission kann im Interesse einer besseren ästhe
tischen oder wohnhygienischen Lösung geringfügige Abwei
chungen vom Plan und von einzelnen dieser Bestimmungen zu
lassen, wenn das Konzept der Ueberbauung erhalten bleibt,
keine zwingenden kantonalen Bestimmungen verletzt werden
und die öffentlichen und achtenswerten nachbarlichen In
teressen gewahrt bleiben.

§10 Geltende Zonenvorschriften
Für das Gestaltungsplangebiet ist § 12 der Zonenvorschrif—
ten (RRB 2887 vom 23.9.1986) nicht mehr anwendbar.

§11 Baubewilligungsverfahren
Vor Erteilung der Baubewilligung sind die einzelnen Bauge—
suche dem kantonalen Ortsbildschutz zur Stellungnahme ein
zureichen.

§12 Inkrafttreten
Der Gestaltungsplan und die Sonderbauvorschriften treten
mit der Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft.

V. H~runr~srat durch heutigen
~ ‘~Nr. ~27 genehmigt..

Soloth~u i, den ~~ ig~7
Der Staatsschreiber:

27. September 1988


